
 

Auszug aus dem Beschlussprotokoll 
14. Ratssitzung vom 3. September 2014
 
 
 
313. 2014/257 

Beschlussantrag der SP-, Grüne-, GLP-und AL-Fraktion vom 20.08.2014: 
Ja zur Förderung des preisgünstigen Wohnraums, Resolution zur kantonalen  
Abstimmung vom 28.09.2014 

  
Dr. Davy Graf (SP) begründet den Beschlussantrag (vergleiche Beschluss-Nr. 
287/2014).  
 
Roger Tognella (FDP) stellt den Ablehnungsantrag.  
 
 
Der Rat stimmt dem Beschlussantrag mit 73 gegen 46 Stimmen zu. 
 
Damit ist beschlossen: 
 
Ja zur Förderung des preisgünstigen Wohnraums!  
Land ist knapp und insbesondere in der Stadt Zürich zunehmend teuer. Für Baugenossenschaften, Stiftun-
gen aber auch für die Stadt selbst ist es schwieriger geworden, mit den konkurrierenden Angeboten von 
renditeorientierten Investoren mitzuhalten und dabei bezahlbaren Wohnraum anzubieten. Planerische Mittel 
zur Erreichung des wohnpolitischen Grundsatzartikels, der einen Drittel Wohnungen zur Kostenmiete bis 
2050 vorsieht, sind daher unverzichtbar.  
Die Festlegung eines Mindestanteils an preisgünstigen Wohnungen bei der Erhöhung der Ausnützungs-
möglichkeiten ist transparent und direkt: eine wachsende Stadt soll für alle ein Gewinn sein. Die gesetzliche 
Grundlage im Planungs- und Baugesetz stärkt die Gemeindeautonomie und erhöht unsere Gestaltungs-
möglichkeiten.  
In einem dichten, urbanen Umfeld, wie es die Stadt Zürich ist, können Sonderbauvorschriften wie auch 
Gestaltungspläne Quartierentwicklungen entscheidend mitprägen und sollen daher auch öffentliche Bedürf-
nisse mitberücksichtigen. Mit einem Anteil an preisgünstigen Wohnungen kann dem Aspekt der sozialver-
träglichen Verdichtung Rechnung getragen werden. Für Familien, Senioreninnen und Senior und andere 
ortsgebundene Mieterinnen und Mieter kann so bezahlbarer Wohnraum bei einer sich entwickelnden Stadt 
gesichert werden – und dies auch durch Belegungsvorschriften, welche den haushälterischen Umgang mit 
dem Boden fördern.  
Gerade in Hinsicht auf Zonenplanänderungen dürfte eine von der Gemeinde festgelegte Mehrwertabschöp-
fung in Form von preisgünstigem Wohnraum die Diskussion im politischen Prozess versachlichen.  
Darum appelliert der Zürcher Gemeinderat an die Stimmberechtigten der Stadt Zürich, am 28. September 
2014 bei der Änderung des Planungs- und Baugesetzes zur Festlegung eines Mindestanteils an preisgüns-
tigem Wohnraum ein Ja in die Urne zu legen. 
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Sekretariat 
 


